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Hygienekonzept für außerschulische Bildungsmaßnahmen, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung 

Für Angebote in den o.g. Bereichen sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten: 

1. Die geltende Kontaktbeschränkung, das geltende Abstandsgebot und die 

Maskenpflicht werden gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen: 

a. Für die meisten Angebote ist die gleichzeitige Anwesenheit einer Lehrperson 

und einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers zulässig. Bei einem größeren 

Personenkreis sind diese Bildungsangebote nur digital zulässig. Ausnahmen 

regelt die jeweils geltende Verordnung. 

b. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen, soweit 

die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung 

trifft. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des 

Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen 

ausgeschilderte Wegekonzepte. Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu 

treffen. Wartebereiche (z. B. vor Ständen und Toilettenanlagen) sind ebenfalls 

mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen. 

c. Eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 

Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards ist im 

Innenbereich zu tragen. 

2. Organisation der Durchführung 

a. Die Kontaktnachverfolgbarkeit der anwesenden Personen ist sicherzustellen. 

Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), die eine 

Erreichbarkeit der Person sicherstellen, sowie Datum und Zeit der 

Anwesenheit der Person sind von der Bildungsstätte unter Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erheben und für eine Frist von 

einem Monat aufzubewahren; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die 

Daten unverzüglich zu löschen. 

b. Für Bewirtung gelten Vorgaben der Gastronomie. 

c. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der gebotenen 

Schutzmaßnahmen zulässig. 
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d. Für Sport- und Bewegungsangebote in öffentlichen und privaten Einrichtungen 

außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gilt § 10 der 

Verordnung entsprechend. 

e. Der außerschulische Musikunterricht ist bei gleichzeitiger Anwesenheit einer 

Lehrperson und einer Musikschülerin oder eines Musikschülers in 

Präsenzform zulässig. Dies gilt nicht für Tätigkeiten, die mit einem erhöhten 

Aerosolausstoß verbunden sind, wie Gesangsunterricht oder Unterricht für 

Blasinstrumente. Diese müssen im Freien stattfinden. Es gelten das 

Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 

Satz sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Im Freien 

ist außerschulischer Musik- und Kunstunterricht in Gruppen von bis zu 20 

Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Lehrerin oder einem Lehrer 

zulässig. 

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen: 

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 

Zugang zu verwehren. 

b. Alle Personen müssen während des Aufenthaltes in der Bildungsstätte eine 

medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards 

KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist 

tragen. Die Maskenpflicht gilt auch am Platz. 

c. Es gilt die Maßgabe, dass die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 

Einhaltung der Maskenpflicht durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu 

machen ist, aus der sich mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf 

welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen 

Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare 

Belastung darstellt. 

d. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände 

desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. 

Desinfektionsspender sind vorzuhalten. 

e. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen 

Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 

Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu 

machen. 
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f. Personal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Personal, das 

durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen 

geschützt ist, ist von der etwaigen Trageverpflichtung eines Mund- 

Nasenschutzes befreit. 

g. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung nicht 

desinfiziert werden können. 

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen: 

a. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind 

Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung 

zu stellen. Die Räume sind regelmäßig zu reinigen. 

b. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen mit 

Aerosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften. 

5. Generell gilt: 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist vom Träger der Einrichtung eine 

beauftragte Person vor Ort zu benennen. 

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren. 

c. Zum Arbeitsschutz der Beschäftigten wird auf den SARS-CoV2- 

Arbeitsschutzstandard des BMAS verweisen. 

d. Abweichend kann die zuständige Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die 

Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde Ausnahmen zulassen, 

insbesondere wenn die Bildungsangebote eine besondere Bedeutung für die 

nachhaltige Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie für die 

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der öffentlichen 

Verwaltung, der medizinischen Versorgung oder der Pandemiebewältigung 

oder des Nachhilfe- oder Förderunterrichts für Schülerinnen und Schüler 

haben, die Bildungseinrichtungen über ausreichende Hygienekonzepte 

verfügen, in der Regel nicht mehr als 20 Kursteilnehmerinnen und 

Kursteilnehmer anwesend sind, und dies aus epidemiologischer Sicht, 

insbesondere unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens, 

vertretbar ist und der Zweck der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung nicht 

beeinträchtigt wird. 


